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Zusätzliche Gestaltungsvorschriften für die Anlagen von 
Grabstätten 
 

§ 25 
 
Quartier VI Reihe L und M, sowie Quartier XI ab Reihe F, hier handelt es sich um 
Urnenwahlgrabstätten in Rasenlage. Bepflanzungen sind nicht gestattet. 
Quartier VIII Reihe G, hier handelt es sich um Erdwahlgrabstätten in Rasenlage. 
Bepflanzungen sind nicht gestattet. 
Im Quartier XX (Friedhof an der Kirche) dürfen an der Grabsteinseite, an der 
linken und rechten Seite nur Hecken gepflanzt werden. An der Vorderseite zum 
Gehweg dürfen Natursteinkanten gesetzt werden. 
Im Quartier XI Reihe A – E dürfen keine Grabeinfassungen mit Hecken oder 
Natursteinkanten gesetzt werden. Die Einfassungen werden von der 
Friedhofsverwaltung angelegt. 
 
 


